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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat Mai 2009.  

Am 3.4.2009 hat der Bundesrat zwei wichtigen Gesetzesbeschlüssen des Bundestages zugestimmt. Für alle 
Steuerzahler ist dabei wichtig zu wissen, dass die alte Pendlerpauschale mit dem „Gesetz zur Fortführung der 
Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale“ wieder geltendes Recht wird, sodass beispielsweise auch 
Unfallkosten wieder abzugsfähig sind. Von besonderem Interesse ist sicherlich das „Gesetz zur Modernisie-
rung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – kurz BilMoG)“, welches als größte Reform des 
Bilanzrechts seit rund 25 Jahren gilt.  

Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen ergeben, die Sie dem 
Inhaltsverzeichnis entnehmen können. Interessant für alle Hausbesitzer ist der Artikel auf der letzten Seite: 
Geld zurück von der DREWAG.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
E. Wünsche
Steuerberater 
 

Entfernungspauschale: Rechtslage 2006 wird per Gesetz 
fortgeführt  
Ende letzten Jahres hat das Bundesverfassungsgericht die Kürzung der Pend-
lerpauschale ab dem 1.1.2007 als verfassungswidrig verworfen. Daraufhin 
erließen die Finanzämter geänderte Steuerbescheide und gewährten wieder 0,30 
EUR vom ersten Entfernungskilometer an, aber nur unter Vorbehalt. Mit dem 
„Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale“ 
wird die alte Rechtslage wieder in geltendes Recht überführt. Der Bundesrat hat 
dem Gesetz am 3.4.2009 zugestimmt.  

Hinweis: Durch die „Reaktivierung“ der alten Rechtslage sind nicht nur die 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem 1. Kilometer abzugsfähig. 
Zwei weitere Vorteile sind zu beachten:  

· Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind 
abziehbar, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Be-
trag übersteigen.  

· Als außergewöhnliche Aufwendungen sind Unfallkosten nicht durch 
die Pendlerpauschale abgegolten (Entwurf eines Gesetzes zur Fortfüh-
rung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale vom 
3.3.2009, BT-Drs. 16/12099). 

Neues Bilanzrecht: Bundesrat stimmt der Reform zu  
Am 3.4.2009 hat der Bundesrat dem „Gesetz zur Modernisierung des Bilanz-
rechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - kurz BilMoG)“ zugestimmt. Das 
neue Bilanzrecht ist somit „in trockenen Tüchern“. Es enthält eine Reihe von Än-
derungen für die Rechnungslegung im Jahres- und Konzernabschluss, Normen 
zur Entlastung kleiner Unternehmen sowie zusätzliche Regelungen für die Ab-
schlussprüfung von Unternehmen.  

BilMoG gilt als die größte Reform des Handelsgesetzbuches (HGB) seit 1985. 
Kernelement ist die Annäherung an die internationalen Rechnungslegungs-
grundsätze. Vielen Experten gehen die vorgenommenen Anpassungen aber 
nicht weit genug. War im Regierungsentwurf beispielsweise noch die Aktivie-
rungspflicht für Entwicklungskosten vorgesehen, besteht nunmehr lediglich ein 
Aktivierungswahlrecht.  
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Die neuen Bilanzierungs- und Bewertungsnormen 
sind grundsätzlich erstmals für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31.12.2009 beginnen. 
Der Unternehmer kann die neuen Bilanzierungs-
pflichten aber auch bereits für das Geschäftsjahr 
2009 vollständig anwenden. Eine Teilumsetzung ist 
hingegen unzulässig.  
Wichtige Änderungen im Überblick:  

· Einzelkaufleute, die bestimmte Größen 
(500.000 EUR Umsatz und 50.000 EUR 
Gewinn pro Geschäftsjahr) nicht über-
schreiten, sind von der Verpflichtung 
zur Buchführung, Inventur und Bilan-
zierung nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften befreit. Somit reicht die steuerli-
che Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
aus. Diese Vereinfachung gilt bereits für 
Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2007 beginnen.  

· Kapitalgesellschaften werden durch 
Schwellenwerte in Größenklassen - klei-
ne, mittelgroße und große Kapitalge-
sellschaften - eingeteilt. Durch das Bil-
MoG wurden diese Schwellenwerte um 
20 % erhöht. Somit kommen mehr Unter-
nehmen in den Genuss von Erleichterun-
gen, die insbesondere für kleine Ka-
pitalgesellschaften gelten. Denn handelt es 
sich um eine kleine Kapitalgesellschaft, 
muss der Jahresabschluss nicht durch ei-
nen Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Fer-
ner gibt es erhebliche Erleichterungen bei 
der Offenlegung der Jahresabschlüsse, in-
dem z.B. die Gewinn- und Verlustrech-
nung nicht beim elektronischen Bundesan-
zeiger einzureichen ist. Die Schwellen-
werterhöhung gilt bereits für Ge-
schäftsjahre, die nach dem 31.12.2007 
beginnen.  

· Selbstgeschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagever-
mögens (z.B. Patente) dürfen bis dato 
nicht aktiviert werden. War im 
Regierungsentwurf noch eine 
Aktivierungspflicht vorgesehen, besteht 
nun ein Ansatzwahlrecht, wenn diese 
Anlagegüter identifiziert und bewertet wer-
den können. Steuerlich bleibt es beim 
Aktivierungsverbot, sodass die 
Aufwendungen sofort abzugsfähig sind. 
Sie stehen auch nicht für die Gewinnaus-
schüttung zur Verfügung.  · Der entgeltlich erworbene Geschäfts- 
oder Firmenwert muss zwingend akti-
viert werden (bisher: Aktivierungswahl-
recht). Dieser zeitlich begrenzt nutzbare 
Vermögensgegenstand ist planmäßig ab-
zuschreiben.  

· Derzeit darf ein Vermögensgegenstand 
maximal in Höhe der fortgeführten An-
schaffungs- oder Herstellungskosten an-
gesetzt werden. Anders als ursprünglich 
vorgesehen, wird die Bewertungsober-
grenze für die Bewertung von zu Handels-
zwecken erworbenen Finanzinstrumenten 
nicht für alle Unternehmen aufgehoben. 
Eine Bewertung zum Marktwert betrifft nur 
Banken und andere Finanzdienstleister.  

· Rückstellungen für künftige Verpflich-
tungen werden realistischer bewertet, in-
dem Lohn-, Preis- und Personalentwick-
lungen stärker als bisher berücksichtigt 
werden.  

· Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr müssen mit dem 
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatz der letzten sie-
ben Jahre abgezinst werden. Davon ab-
weichend dürfen Pensionsrückstellungen 
pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz abgezinst werden, der sich 
bei einer angenommenen Restlaufzeit von 
15 Jahren ergibt. Dabei ist das schulden-
deckende Vermögen mit den Pensionsver-
pflichtungen ohne Begrenzung zu saldie-
ren. Übersteigt der Wert des Vermögens 
die Schulden, ergibt sich ein Unter-
schiedsbetrag auf der Aktivseite der Bi-
lanz.  

· Für Aufwandsrückstellungen (z.B. Auf-
wendungen für im Geschäftsjahr unterlas-
sene Instandhaltung) besteht ein Aktivie-
rungsverbot.  

· Das BilMoG reduziert weiterhin die Mög-
lichkeiten der außerplanmäßigen Ab-
schreibungen. Eine Folge ist beispiels-
weise, dass Abschreibungen im Rahmen 
der kaufmännischen Vorsicht nicht mehr 
möglich sind (Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz) 24.3.2009, 
BT-Drs. 16/12407).  

Steuersatz: Keine Steuerermäßi-
gung für Party-Service  
Die Abgabe verzehrfertiger Speisen kann zu einer 
ermäßigt besteuerten Lieferung (Steuersatz von 
sieben Prozent) oder zu einer Restaurationsleistung 
(Regelsteuersatz von 19 Prozent) führen. Die Ab-
grenzung zwischen diesen beiden Leistungstypen 
ist seit Jahren häufiger Streitgegenstand. Aktuell 
befasste sich der Bundesfinanzhof mit der Frage, 
ob ein Party-Service, der seinen Kunden zusätzlich 
zur Lieferung von Speisen auch die Überlassung, 
Abholung und Reinigung von Geschirr und Besteck 
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anbietet, den ermäßigten Steuersatz anwenden 
darf.  
Sind Dienstleistungen nicht notwendig mit der Ver-
marktung von Lebensmitteln verbunden, spricht 
dies für eine Restaurationsleistung. Das ist nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs bereits bei einem 
Party-Service der Fall, der zusätzlich Geschirr 
und Besteck überlässt und dieses anschließend 
reinigt. In der Gesamtbetrachtung überwiegen da-
bei die Dienstleistungselemente, sodass die Richter 
aus München den ermäßigten Steuersatz ver-
wehrten.  
Hinweis: Dieses Urteil entspricht der jüngsten 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach 
z.B. die Abgabe von fertig zubereiteten Speisen 
aus einem Imbisswagen dem Regelsteuersatz 
unterliegt, wenn das Dienstleistungselement der 
Speisenabgabe überwiegt. Dagegen ist die bloße 
Abgabe von fertig zubereiteten Speisen zum Mit-
nehmen eine ermäßigt zu besteuernde Lieferung. 
Wird dem Kunden eine Infrastruktur bestehend aus 
Tischen, Bänken und Stühlen - auch unter Hilfe der 
Standnachbarn - zur Verfügung gestellt, liegt eine 
nicht begünstigte sonstige Leistung vor. Dies gilt 
jedoch nicht, soweit diese Verzehreinrichtungen tat-
sächlich nicht genutzt werden (BFH-Urteil vom 
18.12.2008, Az. V R 55/06).  

Werbungskosten: Keine 30-km-
Grenze bei Einsatzwechseltätigkeit  
Ein Arbeitnehmer kann die Kosten für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und ständig wechseln-
den Tätigkeitsstätten (Einsatzwechseltätigkeit) 
unabhängig von der Entfernung entweder in tat-
sächlicher Höhe oder mit 0,30 EUR je gefahrenem 
Kilometer als Werbungskosten berücksichtigen.  
Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof 
die 30-km-Grenze bei Einsatzwechseltätigkeit 
auch für die Veranlagungszeiträume 2007 und 
früher aufgehoben. Demnach kann z.B. ein Bau-
arbeiter, der ständig zu anderen Einsatzstellen 
fährt, auch bei einer Entfernung von weniger als 30 
km die tatsächlichen Kosten ansetzen und nicht wie 
bisher nur die Entfernungspauschale, die lediglich 
den einfachen Weg berücksichtigt.  
Hinweis: Aufgrund mehrerer BFH-Urteile wurde 
das Reisekostenrecht durch die Finanzverwaltung 
ab 2008 neu geregelt. Im Zuge der Neuregelung 
wurde auch die 30-km-Grenze bei der Einsatz-
wechseltätigkeit aufgehoben. Für Veranlagungszeit-
räume vor 2008 hielt die Finanzverwaltung aller-
dings noch an der 30-km-Grenze fest, was der 
Bundesfinanzhof nunmehr ablehnte (BFH-Urteil 
vom 18.12.2008, Az. VI R 39/07).  

Waisenrente als Einkünfte und Be-
züge eines Kindes 
Eine Waisenrente ist bei der Ermittlung der kin-
dergeldschädlichen Einkünfte mit zu berück-
sichtigen, wie der Bundesfinanzhof noch einmal 
bestätigt hat. Die Rente ist mit dem Ertragsanteil 
(abzüglich Werbungskosten) und mit dem Kapi-
talanteil (abzüglich Kostenpauschale) anzusetzen. 
An dieser Handhabung ändert auch die Tatsache 
nichts, dass solche Renten Unterhaltsersatzfunkti-
on haben. 
Mit diesem Argument hatte sich die Mutter eines 
volljährigen Halbwaisen gegen einen ablehnenden 
Bescheid der Kindergeldkasse gewandt. Der Ansatz 
der Waisenrente neben der Ausbildungsvergütung 
führte dazu, dass die maßgeblichen Grenzbeträge 
überschritten wurden. 

Ehrenamtspauschale: Anwen-
dungsschreiben und neue Über-
gangsfrist  
Das Bundesfinanzministerium hat Ende 2008 ein 
Schreiben zur Anwendung der 2007 eingeführten 
steuerfreien Ehrenamtspauschale veröffentlicht. 
Danach ist die Steuerbefreiung von 500 EUR im 
Gegensatz zum Übungsleiterfreibetrag nicht auf 
bestimmte nebenberufliche Tätigkeiten im gemein-
nützigen Bereich beschränkt. Begünstigt sind z.B. 
die Tätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, von 
Kassierern, Bürokräften, des Reinigungsperso-
nals, des Aufsichtspersonals, der Betreuer oder 
Platzwarte. Die Tätigkeit von Amateursportlern 
ist nicht begünstigt.  
Der Freibetrag wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit 
im Dienst oder im Auftrag einer der im Einkom-
mensteuergesetz genannten Personen erfolgt. Auf-
traggeber kann danach eine gemeinnützige Kör-
perschaft oder eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts sein. Eine Tätigkeit im Dienst 
oder Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft 
muss für deren ideellen Bereich einschließlich 
ihrer Zweckbetriebe ausgeübt werden und der Er-
füllung des Satzungszwecks zumindest mittelbar 
zugute kommen.  
Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn 
sie - bezogen auf das Kalenderjahr - nicht mehr 
als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichba-
ren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es kön-
nen deshalb auch solche Personen nebenberuflich 
tätig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen 
Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, 
Studenten, Rentner oder Arbeitslose.  
Der Freibetrag ist ein Jahresbetrag. Dieser wird 
auch dann nur einmal gewährt, wenn mehrere 
begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden. Er ist 
nicht zeitanteilig aufzuteilen, wenn die begünstig-
te Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt wird.  



 

www.lkl-steuerberatung.de  - Beratungshotline 0351/ 46 70 231 
 

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr! 
Unsere Mandantenrundschreiben sind ab sofort auch im Internet einzusehen! 

MR V/2009  - 4 - 

MANDANTENRUNDSCHREIBEN V/2009 
 
LKL STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 
 

Die Steuerbefreiung ist bei Ehegatten personenbe-
zogen vorzunehmen. Auch bei der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten kann der Freibetrag dem-
nach von jedem Ehegatten bis zur Höhe der Ein-
nahmen, höchstens 500 EUR, die er für eine eigene 
begünstigte Tätigkeit erhält, in Anspruch genom-
men werden. Eine Übertragung des nicht ausge-
schöpften Teils des Freibetrags eines Ehegatten 
auf höhere Einnahmen des anderen Ehegatten aus 
der begünstigten nebenberuflichen Tätigkeit ist 
nicht zulässig.  
Mit Schreiben vom 22.4.2009 weist das Bundesfi-
nanzministerium darauf hin, dass ein Verein, des-
sen Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung 
des Vorstands erlaubt und der dennoch pauscha-
le Aufwandsentschädigungen oder sonstige 
Vergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, 
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit verstößt und 
demnach nicht als gemeinnützig behandelt wer-
den kann. Zur Bezahlung des Vorstands gehören 
auch Vergütungen, die beispielsweise wegen einer 
Aufrechnung oder der Vereinbarung einer Rück-
spende nicht durch Barzahlung oder Überweisung 
tatsächlich ausgezahlt werden. Von der Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit des Vereins wird jedoch 
abgesehen, wenn die Zahlungen nach dem 
10.10.2007 geleistet wurden, nicht unangemessen 
hoch waren und die Mitgliederversammlung bis 
zum 31.12.2009 eine Satzungsänderung be-
schließt, die eine Bezahlung der Vorstandsmit-
glieder zulässt.  
Hinweis: Das Bundesministerium hat den Stichtag, 
bis zu dem die satzungsmäßigen Voraussetzungen 
für die Zahlung vorliegen müssen, nun bereits zum 
zweiten Mal geändert. Ursprünglich war als Stich-
tag der 31.3.2009 vorgesehen, der durch ein 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

9.3.2009 um drei Monate - demnach bis zum 
30.6.2009 - verlängert worden ist. Durch das aktu-
elle Schreiben vom 22.4.2009 müssen die sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen nunmehr bis 
zum 31.12.2009 erfüllt sein (BMF-Schreiben vom 
9.3.2009, Az. IV C 4 - S 2121/07/0010 DOK 
2009/0149389 sowie BMF-Schreiben vom 
22.4.2009, Az. IV C 4 - S 2121/07/0010 DOK 
2009/0243856).  

Achtung für alle Hausbesitzer 
Geld zurück von der DREWAG  
Jetzt gibt es von der DREWAG Geld zurück: Nach-
dem der Bundesfinanzhof entschieden hat, dass 
Wasser-Hausanschlüsse nicht mit 19%, sondern 
nur mit 7% (bis Ende 2006 mit 16%) zu besteuern 
sind, können rund 7.000 Dresdner mit einer Rück-
zahlung der zu viel gezahlten Umsatzsteuer rech-
nen.  
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Haus-
anschlüsse wie die Lieferung von Wasser zu be-
steuern sind. DREWA Sprecherin Gerlinde Ost-
mann „Das betrifft Verträge von August 2000 bis 
März 2009. Wir rechnen mit etwa 7.000 Vorgän-
gen.“ Jeder betroffene Dresdner Haushalt hat zwi-
schen 50 und 150 Euro zu viel gezahlt, die erstattet 
werden. Macht rund 700.000 Euro, die zurückge-
zahlt werden müssen.  
Das Rückzahlungs-Formular gibt’s im Internet 
(www.drewag.de) oder zugeschickt, einfach die 
DREWAG anrufen unter 0351/860 44 44. Wegen 
der vielen Anträge kann die Rückzahlung einige 
Zeit dauern. 
 

Termine Juni 2009  

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 ! 
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Umsatzsteuer 10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Sozialversicherung 26.6.2009 entfällt entfällt 

 


